
Qualifikationsmodus  

LG FH 1 und LG FH 2  

Landesgruppe Bayern-Nord (LG14) 

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) 

 

 

Teilnahmebedingungen FH 1 LGA: 

 

Für die Teilnahme an der LG FH 1 sind zwei FH 1 Prüfungen nachzuweisen, bei zwei verschiedenen SV 

– Richtern mit jeweiliger Gesamtnote „Vorzüglich“, wobei eine der zwei verlangten Prüfungen 

auswärts abgelegt sein muss. 

Eine Qualifikationsprüfung zur LG FH 1 ist sofort nach Abwicklung der Veranstaltung noch im gleichen 

Jahr für die Veranstaltung im folgenden Jahr anzuerkennen. Sollte bei der LG FH 1 ein „V“ erreicht 

worden sein, ist ein weiteres „V“ im folgenden Jahr 

nachzuweisen. 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen FH 2 LGA: 

 

Für die Teilnahme an der LG FH 2 sind zwei FH 2 Prüfungen nachzuweisen, bei zwei verschiedenen SV 

– Richtern mit jeweiliger Gesamtnote „Sehr gut“, wobei eine der zwei verlangten Prüfungen auswärts 

abgelegt sein muss. 

Eine Qualifikationsprüfung zur LG FH 2 ist sofort nach Abwicklung der Veranstaltung noch im gleichen 

Jahr für die Veranstaltung im folgenden Jahr anzuerkennen. Sollte bei der LG FH 2 ein „SG“ erreicht 

worden sein, ist ein weiteres „SG“ im folgenden Jahr nachzuweisen. 
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